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Hausarbeit zur Zwischenprüfung

291202  Grundkurs Strafrecht Allgemeiner Teil II/ Delikte gegen die Person

A und B wollen X, den Ehemann der A, mit Gift töten. Seit langem führen sie eine uneheliche Beziehung und wollen sich nicht mehr verstecken. B soll das Gift besorgen, welches A dem X heimlich in ein Getränk mischen soll. B bekommt Gewissensbisse, von denen er aber der A nichts erzählt. Daher übergibt B der A eine Giftmenge, die zur Herbeiführung des Todes zu gering, zur erheblichen Schädigung der Gesundheit aber sehr wohl ausreichend ist. Diese Wirkung des Giftes ist dem B bekannt. Ihm ist daher auch klar, dass X einen schweren Gesundheitsschaden erleiden wird, wenn er von dem vergifteten Getränk trinkt. Trotzdem sagt er der A, dass die ausgehändigte Menge Gift stark genug sei, um den X zu töten. A glaubt dies und schüttet das Gift in eine Whiskyflasche, aus der X jeden Abend ein Glas zu trinken pflegt. In der Flasche befindet sich zu dieser Zeit noch eine Menge Whisky, die gerade für ein Glas reicht. Als A das Gift in die Flasche geschüttet hat, ist es 16 Uhr. X kommt gewöhnlich zwischen 18 und 19 Uhr von der Arbeit nach Hause. Normalerweise trinkt er dann sofort ein Glas Whisky. Um 17 Uhr verlässt A die Wohnung, um ins Kino zu gehen. Sie hat vor, erst gegen 20 Uhr wieder zu Hause zu sein. 

X kommt um 18.30 Uhr nach Hause. Zuvor war er bei seinem Hausarzt gewesen, weil er sich in letzter Zeit nicht wohl fühlte. Der Arzt hat ihm nach eingehender Untersuchung dringend geraten, den Genuss jeglicher alkoholischer Getränke sofort und endgültig einzustellen. Ansonsten könne er bald mit einem Herzschrittmacher rechnen. Daher schüttet X zu Hause sofort sämtliche Spirituosen weg, darunter auch den (vergifteten) Whisky. 

A sieht im Kino einen rührseligen Film, der in ihr Erinnerungen an schöne Zeiten mit X hervorruft. Plötzlich bereut sie ihre Tat. Da es gerade kurz nach 18 Uhr ist, hält A eine Abwendung des Todes des X noch für möglich. Sie verlässt sofort das Kino und fährt nach Hause. Unterwegs ruft sie mit ihrem Handy das Handy des X an, erreicht aber nur die Mailbox. Sie hinterlässt dem X die Nachricht, dass er auf keinen Fall von dem Whisky trinken solle. A kommt um 18.40 Uhr zu Hause an. Im Wohnzimmer trifft sie ihren Mann mit einem gefüllten Whiskyglas in der Hand an. Das Glas enthält Apfelsaft. Doch hält A das bernsteinfarbene Getränk jedoch für Whisky. Offenbar hat X noch nichts getrunken, denn das Glas ist randvoll. A umarmt ihren Mann so stürmisch, dass diesem das Glas aus der Hand fällt. Dies hatte A beabsichtigt. Sie glaubt, so ihren Mann vor dem tödlichen Schluck bewahrt und ihn gerettet zu haben.
X, der schon länger von der Affäre seiner Frau weiß, hat, nachdem er von seinem Arzt die schlechten Nachrichten bezüglich seines Gesundheitszustandes erfahren hatte, beschlossen, seine Frau zu töten und sich daraufhin selbst umzubringen.  Denn er wollte sie weder einem anderen gönnen noch sie mit seinem Vermögen zurücklassen. Allerdings ist er sich nicht sicher, wie er den Tod von A herbeiführen soll. Noch am selben Abend ruft er seinen Freund C an und fragt ihn um Rat. Dieser sieht endlich seine Chance gekommen, seine eigene Ehefrau E loszuwerden, und rät dem X, am kommenden Samstagstreffen der Clique, zu der auch A und X gehören, vor ihrer Stammkneipe der A aufzulauern und sie direkt, nachdem sie das Lokal verlassen hat, zu überfahren.
Am nächsten Samstag gehen alle wie jedes Wochenende ins „Keyser Söze“. X überredet A hinzugehen, teilt ihr allerdings mit, dass er aufgrund einer plötzlichen Übelkeit auf sie Zuhause warten wolle. Als sie alle im Lokal länger sitzen und der Abend fast vorbei ist, vergewissert sich C, dass X vor der Tür im Auto auf sein Opfer wartet und überredet daraufhin seine eigene Frau E, kurz für ihn Zigaretten zu besorgen. Da sie allerdings ihre Jacken an der Garderobe abgegeben haben, erklärt sich C bereit, die Jacke der E zu holen, und bringt ihr stattdessen den roten Mantel der A. Dabei teilt er E mit, dass es einfacher gewesen sei, an diesen Mantel heranzukommen. E zieht den Mantel der A an und verlässt das Lokal, woraufhin X sie mit seinem Wagen wie geplant überfährt. Aufgrund des roten Mantels ist X davon ausgegangen, dass er seine eigene Frau A tödlich überfahren werde. E ist auf der Stelle tot. X kann unerkannt entkommen.
Nachdem X bemerkt hat, dass er vom C getäuscht wurde, beschließt er, sich an C zu rächen. Er ärgert sich maßlos und voller Neidgefühle darüber, dass C nach dem Tod der E die Freuden des Singledaseins genießt, während er, der X, sich weiterhin mit der A rumschlagen muss. Deshalb beauftragt er den Auftragskiller K mit der Tötung des C gegen Zahlung von 10.000 €. Wie von X gewollt, erschießt K den C und erhält von X den vereinbarten Killerlohn. 

Prüfen Sie die Strafbarkeit von A, B, C, K und X. Zu prüfen sind nur Delikte des 16. und 17. Abschnittes des StGB!

Abgabe der Hausarbeit spätestens am Freitag, den 30. März 2012, am Lehrstuhl U 8-200 / -204, oder U 8 -206 bis 13.00 Uhr oder durch Einwurf in das Postfach 1260 in T3 / U3 bis 13.00 Uhr oder durch Übersendung mit der Post (Datum des Poststempels gilt; kann die Fristwahrung durch den Poststempel nicht nachgewiesen werden, so ist der Nachweis nur durch Vorlage einer Einschreibequittung möglich). Eine Abgabe der Hausarbeit in der Bibliothek ist nicht möglich. 

Bearbeitungshinweis: Die Arbeit darf einen Umfang von 20 Seiten nicht überschreiten (linker Seitenrand mind. 30 %, 1,5-facher Zeilenabstand bei einer Schriftgröße von 12pt bzw. 10cpi). Der schriftlichen Fassung muss auch eine CD mit der gespeicherten Arbeit beigefügt werden.
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